
STADT EBERSWALDE 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Einreicher/zuständige Dienststelle:  

01.1 - Bürgermeisterbereich 

 

 

Betrifft: Festlegung der Anzahl der Sitze und der Sitzverteilung des Hauptausschusses 

der Stadt Eberswalde für die Wahlperiode 2024 - 2029 

 

Beschlusstext: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung legt gemäß § 49 Absatz 2 in Verbindung mit § 41 der 

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) die Anzahl der Stadtverordneten,  

die Mitglied im Hauptausschuss der Stadt Eberswalde sind, auf 10 fest und nimmt die 

Sitzverteilung wie folgt vor: 

      

Fraktion Sitze 

Alternative für Deutschland 2 

CDU / FDP / Bürgerfraktion Barnim 2 

SPD|BfE 2 

Bündnis Eberswalde   1 

Die Linke 1 

Bündnis 90/Die Grünen 1 

Die Partei/ALE – BVB/Freie Wähler 1 

 
 

Eberswalde, den 05.07.2024 

 

 

 

 

Götz Herrmann  Martin Hoeck 

Bürgermeister Siegel Vorsitzender der 

Stadtverordnetenversammlung   
 

Beschluss-Nr. 

1/5/24 

 
zu DB/Vorlage   BV/0002/2024

 
 

Datum           04.07.2024 
                 

                      Stadtverordnetenversammlung

  

beschlossen in öffentlicher Sitzung 


